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1. Kapitel 

Einführung

A. Problemaufriss und thematische Eingrenzung

Die Gesellschafter einer GmbH entscheiden gem. §§ 47 ff. GmbHG durch Be-
schlussfassungen in Versammlungen und bilden damit den Willen der Gesell-
schaft.1 Die Satzung stellt dabei die vertragliche Grundlage der GmbH dar,2 von 
der die Gesellschafter bei ihren Beschlussfassungen nicht ohne Weiteres abwei-
chen können. Soll die Satzung z. B. geändert werden, muss der Beschluss der Ge-
sellschafter zeitaufwändige und kostspielige Anforderungen (§§ 53, 54 GmbHG) 
erfüllen. Verstößt ein Beschluss schlichtweg gegen die Satzungsregelungen, kann 
dies die Anfechtbarkeit des Beschlusses nach sich ziehen (§ 243 Abs. 1 AktG ana-
log). Damit die Gesellschafter in der Praxis möglichst flexibel agieren können, 
werden in GmbH-Satzungen schon seit Jahrzehnten Klauseln aufgenommen, die 
diese zeitaufwändigen und kostspieligen Verfahren verhindern oder mit Hilfe derer 
einer Anfechtbarkeit aus dem Weg gegangen wird.3 Die Gesellschafter ermächtigen 
sich im Voraus in ihrer Satzung mehr oder weniger selbst dazu, entsprechende Ent-
scheidungen zu einem beliebigen Zeitpunkt durch einfachen Beschluss zu treffen. 
Diese Ermächtigungen werden als Öffnungsklauseln bezeichnet und stellen den 
Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit dar. 

Bei der Beurteilung der Rechtmäßigkeit dieser Vertragsgestaltungspraxis stehen 
gewichtige Prinzipien des GmbH-Rechts in einem Spannungsverhältnis zueinan-
der: Auf der einen Seite steht der Grundsatz der Gestaltungsfreiheit, der es den Ge-
sellschaftern erlaubt, das Innenverhältnis weitgehend beliebig auszugestalten.4 Auf 
der anderen Seite stehen die Prinzipien des Minderheitenschutzes und der Schutz 
des Rechtsverkehrs, die den Gesellschaftern Grenzen bei der Satzungsgestaltung 

	 *	Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Arbeit überwiegend das 
generische Maskulinum bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet. Im 
Sinne der sprachlichen Vereinfachung wird auf eine gleichzeitige Verwendung männlicher und 
weiblicher Sprachformen verzichtet. Dies impliziert keine Benachteiligung von Frauen oder von 
Personen, die sich selbst weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen 
oder zuordnen lassen (divers), sondern soll geschlechtsneutral zu verstehen sein.
	 1	Vgl. Römermann, in: MHLS GmbHG § 48 Rn. 8.
	 2	Altmeppen, in: Altmeppen GmbHG § 53 Rn. 1.
	 3	Bisle, NWB 2019, 2519 (2523); Harbarth, in: FS Krieger 2020, S. 309 (311); Heckschen, 
NZG 2019, 1281 (1282); Leuschner, ZHR 184 2020, 608 f.; Otto, GmbHR 2016, 19 (20); Pries-
ter, NZG 2016, 774 (775 f.); Wälzholz / ​Bayer, GmbH-StB 2020, 293 (298 f.).
	 4	Ausf. Fleischer, in: MüKoGmbHG Einleitung Rn. 21 ff.
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und Beschlussfassung aufzeigen können.5 Eine kritische, höchstrichterliche Aus-
einandersetzung mit diesem Spannungsverhältnis erfolgte erstaunlicherweise erst-
mals 2019. Der BGH6 erklärte die Einrichtung eines fakultativen Aufsichtsrats 
durch einfachen, formlosen Gesellschafterbeschluss für wirksam, da diesem eine 
hinreichend bestimmte Öffnungsklausel in der Satzung zugrunde lag. An dieser 
Stelle kann also bereits festgehalten werden, dass mit dieser Entscheidung ein ge-
wisses Flexibilitätsbedürfnis der Gesellschafter höchstrichterlich anerkannt wurde. 
Ob der Minderheitenschutz in unerträglicher Weise Beschneidungen erfahren hat, 
gilt es indes näher zu untersuchen. Das Handelsregister wurde durch die Entschei-
dung zweifelsohne entwertet.7 In Frage steht, ob die mit der Rechtsprechung ver-
bundenen Einbußen des Schutzes des Rechtsverkehrs durch Vorteile kompensiert 
werden und insgesamt tolerierbar sind.

Bereits vor dem BGH-Urteil gab es in der Literatur vereinzelte, größtenteils 
nicht vertiefende Untersuchungen dieses Vertragsgestaltungsinstruments.8 Dies hat 
sich seitdem geändert. Auch ich habe mich bereits im Rahmen einer unveröffent-
lichten Masterarbeit mit Teilaspekten zu Öffnungsklauseln beschäftigt, die ich so-
dann auf Anregung bzw. in Absprache mit Professor Dr. Martin Henssler zu dieser 
Dissertation weiterentwickelt habe.9 Eine umfassende rechtliche Beurteilung und 
überzeugende dogmatische Einordnung stehen allerdings immer noch aus. Bei der 
Lektüre einzelner Abhandlungen zu Öffnungsklauseln fällt auf, dass sie häufig in 
Verbindung gebracht werden mit der seit Jahren höchst umstrittenen Diskussion 
um die satzungsdurchbrechenden Beschlüsse. „Die Diskussion um Satzungs-
durchbrechungen setzt sich auf der Ebene der Öffnungsklauseln fort […]“ meint 
Casper, während Leuschner eine „Neuorientierung“ hinsichtlich des Verhältnisses 
von Öffnungsklauseln und satzungsdurchbrechenden Beschlüssen für geboten 
hält. Ob diese Diskussionen miteinander verknüpft oder völlig isoliert voneinander 
zu betrachten sind, wird auch im Rahmen dieser Untersuchung näher beleuchtet.

Die folgende Arbeit konzentriert sich auf Öffnungsklauseln in der GmbH-Satzung.  
Sie werden zwar auch für AG-Satzungen besprochen,10 im Rahmen des GmbH-

	 5	Altmeppen, in: Altmeppen Allgemeine Einleitung Rn. 2; Fleischer, in: MüKoGmbHG Ein-
leitung Rn. 28, 32.
	 6	BGHZ 222, 323.
	 7	Vgl. Heckschen, NZG 2019, 1281 (1284).
	 8	Eine ausf. Besprechung von Öffnungsklauseln, die Rechtsprechung und Literatur bis Mitte 
2019, aber nicht mehr das Urteil des BGH umfasst, findet sich bei Pöschke, Satzungsdurchbre-
chende Beschlüsse, S. 297 ff. Er hat insofern schon vor dem BGH eine umfassende kritische 
Betrachtung vorgenommen.
	 9	Unveröffentlichte Masterarbeit, Titel: „Die Einrichtung eines fakultativen Aufsichtsrats 
basierend auf einer Öffnungsklausel in der GmbH-Satzung, Eine Analyse des BGH-Urteils vom 
2. Juli 2019 (Az.: II ZR 406/17)“, vorgelegt von Benedikt Bangen im Sommersemester 2020 
im Masterstudiengang Wirtschaftsrecht an der Universität zu Köln, Betreuer: Prof. Dr. Martin 
Henssler.
	 10	Siehe zum Aktienrecht etwa Koch, in: Koch AktG § 179 Rn. 7; ausf. Pöschke, Satzungs-
durchbrechende Beschlüsse, S. 72, 297 ff.; Blasche, AG 2017, 112 (113).
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Rechts erlangen sie jedoch eine weitaus größere Bedeutung.11 Dies erklärt sich vor 
dem Hintergrund der strukturellen Unterschiede beider Kapitalgesellschaften: Im 
Aktienrecht herrscht der Grundsatz der Satzungsstrenge gem. § 23 Abs. 5 AktG, 
was dazu führt, dass keine Vertragsfreiheit besteht12 und eigenständige Regelun-
gen in der Satzung selten vorkommen.13 Das Einfallstor für Öffnungsklauseln in 
GmbH-Satzungen ist währenddessen sehr viel größer, da im GmbH-Recht der be-
reits angesprochene, sehr weitreichende Grundsatz der Gestaltungsfreiheit gilt.14 

B. Gang der Darstellung

Da die Diskussion rund um Öffnungsklauseln offensichtlich dem Bereich der 
von der Satzung abweichenden Gesellschafterbeschlüssen zuzuordnen ist, werden 
zunächst rechtliche Grundlagen zur Satzung selbst, zu ihren Bestandteilen sowie 
zu den abweichenden Beschlüssen beleuchtet. Dabei wird auf Satzungsänderun-
gen, Satzungsverletzungen und Satzungsdurchbrechungen eingegangen. Satzungs-
ändernde und satzungsdurchbrechende Beschlüsse werden im Verlauf der Unter-
suchung eine wichtige Rolle einnehmen, weshalb sie einer genaueren Betrachtung 
bedürfen. Da beide Beschlusskategorien von unübersichtlichem Meinungsstand 
geprägt sind und eine rechtliche Bewertung für den Fortgang der Untersuchung 
unerlässlich ist, gilt es, die Meinungen darzustellen und anschließend – zumindest 
kurz – Stellung zu beziehen.

Darauffolgend wird der Meinungsstand zu Öffnungsklauseln dargestellt. Be-
gonnen wird hierbei mit der Rechtsprechung, und es werden Urteile in den Blick 
genommen, in denen Öffnungsklauseln zumindest anklingen. Die Urteile werden 
einzeln vorgestellt und im Hinblick auf eine rechtliche Einordnung von Öffnungs-
klauseln untersucht. Von besonderem Interesse sind hierbei die Urteilsgründe der 
Entscheidung des BGH15 vom 2. 7. 2019 und die der Vorinstanz.16 Anschließend 
wird der Meinungsstand in der Literatur in den Blick genommen. Neben der vor-
herrschenden Ansicht verdienen unterschiedliche Abhandlungen einzelner Autoren 
aus jüngerer Zeit eine umfassende, kritische Betrachtung. 

Durch die Darstellung rechtlicher Grundlagen und des Meinungsstandes wird 
eine Basis geschaffen, auf der sodann eine eigene rechtliche Einordnung von Öff-
nungsklauseln vorgenommen werden kann. Gemeint ist damit die Erarbeitung einer 
dogmatischen Einordnung von Öffnungsklauseln im Sinne eines allgemeinen Teils. 
Diese geht im Grundsatz von sogenannten konkreten Öffnungsklauseln aus – also 

	 11	Pöschke, Satzungsdurchbrechende Beschlüsse, S. 72. 
	 12	Vgl. Vetter, in: Henssler / ​Strohn AktG § 23 Rn. 22.
	 13	Pöschke, Satzungsdurchbrechende Beschlüsse, S. 72.
	 14	Vgl. Heinze, in: MüKoGmbHG GmbHG § 2 Rn. 13.
	 15	BGHZ 222, 323.
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